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Entschließung des Europäischen Parlaments zur allgemeinen Entkriminalisierung der 
Homosexualität angesichts der jüngsten Entwicklungen in Uganda
(2023/2643(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,

– unter Hinweis auf die Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker,

– unter Hinweis auf die Amerikanische Menschenrechtskonvention,

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention,

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte,

– unter Hinweis auf die Entschließung zum Schutz vor Gewalt und anderen 
Menschenrechtsverletzungen gegen Personen aufgrund ihrer tatsächlichen oder 
unterstellten sexuellen Ausrichtung oder Geschlechtsidentität, die auf der 
55. ordentlichen Sitzung der Afrikanischen Kommission für Menschenrechte und 
Rechte der Völker vom 28. April bis 12. Mai 2014 in Luanda (Angola) angenommen 
wurde,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung zur Beendigung von Gewaltakten und 
ähnlichen Menschenrechtsverletzungen aufgrund der sexuellen Orientierung und 
geschlechtlichen Identität, die von 85 Ländern auf der Tagung des Menschenrechtsrats 
der Vereinten Nationen am 22. März 2011 unterzeichnet wurde,

– unter Hinweis auf die Yogyakarta-Prinzipien zur Anwendung internationaler 
Menschenrechtsnormen und -standards in Bezug auf sexuelle Orientierung und 
Geschlechtsidentität,

– unter Hinweis auf den Bericht des unabhängigen Sachverständigen der Vereinten 
Nationen für den Schutz vor Gewalt und Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung und Geschlechtsidentität vom 11. Mai 2018,

– unter Hinweis auf die Arbeit der LGBTI-Kerngruppe der Vereinten Nationen, 
insbesondere auf ihre Erklärung vom 19. März 2023, in der der Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen aufgefordert wird, die Menschenrechte von LGBTIQ-Personen 
besser in ihr internationales Mandat für Frieden und Sicherheit einzubeziehen,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 12. November 2020 mit dem 
Titel „Eine Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung von LGBTIQ-
Personen 2020-2025“ (COM(2020)0698),

– unter Hinweis auf die am 24. Juni 2013 im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ 
angenommenen EU-Leitlinien für die Förderung und den Schutz der Ausübung aller 
Menschenrechte durch lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle Personen 
(LGBTI),
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– unter Hinweis auf die vom Rat am 12. April 2013 angenommenen EU-Leitlinien zur 
Todesstrafe,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf 
Artikel 21,

– unter Hinweis auf die Agenda für Inklusion und Vielfalt 2023–2025 im Europäischen 
Auswärtigen Dienst, die am 6. März 2023 angenommen wurde,

– unter Hinweis auf das ugandische Gesetz gegen Homosexualität vom 21. März 2023,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, Volker Türk, vom 22. März 2023,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte die jedem 
Menschen eigene Würde und die Gleichheit der Rechte aller Menschen anerkannt 
werden, einschließlich des unveräußerlichen Rechts auf Leben, Freiheit und 
Privatsphäre;

B. in der Erwägung, dass die Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der 
Völker das Recht jedes Einzelnen auf Achtung seiner Würde und sein Recht auf Freiheit 
schützt und grausame, unmenschliche oder erniedrigende Strafe und Behandlung 
verbietet;

C. in der Erwägung, dass im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
das Recht auf Leben als grundlegendes Menschenrecht anerkannt wird und ausdrücklich 
erklärt wird, dass die Todesstrafe nicht für gewaltfreie Straftaten oder für Verbrechen 
verhängt werden soll, die von Personen begangen wurden, die bei der Verübung der Tat 
noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben;

D. in der Erwägung, dass weltweit 61 Länder – vor allem in Afrika, im Nahen Osten und in 
Asien – Homosexualität und Transgender-Identität gesetzlich kriminalisieren; in der 
Erwägung, dass beides in zwei weiteren Ländern de facto unter Strafe gestellt wird; in 
der Erwägung, dass in Katar, Saudi-Arabien, Afghanistan, Iran, Jemen, Somalia, den 
Vereinigten Arabischen Emiraten, Brunei, im Norden Nigerias, Mauretaniens und 
Pakistans homosexuelle Handlungen mit dem Tod geahndet werden;

E. in der Erwägung, dass Gesetze, mit denen einvernehmliche gleichgeschlechtliche 
Handlungen unter Strafe gestellt werden, grundlegende und international geschützte 
Menschenrechte verletzen;

F. in der Erwägung, dass es eine weltweite Bewegung zur Entkriminalisierung von 
Homosexualität und Transgender-Identität gibt, da die Zahl der Länder, die 
einvernehmliche gleichgeschlechtliche Handlungen unter Strafe stellen, von 113 im 
Jahr 1990 auf 64 im Jahr 2023 zurückgegangen ist; in der Erwägung, dass diese 
Bewegung durch die zunehmende Erkenntnis bestärkt wird, dass Gesetze, mit denen 
Homosexualität und Transgender-Identität unter Strafe gestellt werden, diskriminierend 
sind und grundlegende Menschenrechte verletzen, und dass der gesellschaftliche 
Fortschritt die gleichen Rechte und Chancen für alle Menschen fordert; in der 
Erwägung, dass diese zunehmende Dynamik die Hoffnung hervorruft, dass sich die 
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Welt in Richtung einer gerechteren und faireren Zukunft bewegt, in der es allen 
Menschen freisteht, ihre Authentizität ohne Angst vor Diskriminierung oder Verfolgung 
zum Ausdruck zu bringen;

G. in der Erwägung, dass das ugandische Parlament am 21. März 2023 das Gesetz gegen 
Homosexualität (im Folgenden „Gesetz“) angenommen hat; in der Erwägung, dass in 
dem Gesetzentwurf für den Straftatbestand „schwerwiegende Form der 
Homosexualität“ die Todesstrafe, für den Straftatbestand „Homosexualität“ eine 
lebenslange Freiheitsstrafe, für „versuchte Homosexualität“ bis zu 14 Jahre Haft und für 
„Förderung der Homosexualität“ bis zu 20 Jahre Haft vorgesehen werden; in der 
Erwägung, dass Letzteres die vollständige Zensur von LGBTIQ-Themen umfasst, 
einschließlich zivilgesellschaftlicher Organisationen, die sich für Menschenrechte 
einsetzen;

H. in der Erwägung, dass in den Jahren 2009, 2012, 2013 und 2014 bereits ähnliche 
Gesetzesentwürfe zum Verbot der Förderung von Homosexualität und homosexuellen 
Handlungen vorgelegt wurden, was auf eine Neigung hindeutet, LGBTIQ-Personen 
systematisch zum Sündenbock zu machen; in der Erwägung, dass Politiker und religiöse 
Führer eine entscheidende Rolle bei der Aufstachelung zur Hetze gegen LGBTIQ-
Personen in Uganda gespielt haben; in der Erwägung, dass infolge der Annahme des 
Gesetzes bereits eine Zunahme von verbaler und physischer Gewalt zu beobachten ist;

I. in der Erwägung, dass Präsident Museveni hetzerische Äußerungen gemacht hat, 
wonach zum Beispiel „Homosexuelle von der Normalität abweichen“ und „der Westen“ 
andere Länder dazu zwingen wolle, „Abweichungen zu normalisieren“; in der 
Erwägung, dass er das Gesetz noch nicht verkündet hat;

J. in der Erwägung, dass die Cookinseln Stand April 2023 das jüngste Land sind, das 
Homosexualität durch die Änderung seines Strafrechts entkriminalisiert hat; in der 
Erwägung, dass Singapur Anfang 2023 „unangemessene Handlungen zwischen 
Männern“ entkriminalisiert hat, indem es sein Strafgesetzbuch anpasste;

K. in der Erwägung, dass die Entkriminalisierung von Homosexualität und Transgender-
Identität in vielen neueren Fällen auf Gerichtsurteilen, wie dem mündlich verkündeten 
Urteil des Obersten Gerichtshofs von Barbados aus Dezember 2022 und dem Urteil des 
Ostkaribischen Obersten Gerichts aus August 2022, beruht;

L. in der Erwägung, dass alle EU-Mitgliedstaaten wiederholt ihre unerschütterliche 
Ablehnung der Todesstrafe in allen Fällen und unter allen Umständen zum Ausdruck 
gebracht haben, da sie sie als unmenschliche und erniedrigende Behandlung und als 
Verstoß gegen die Menschenwürde einstufen; in der Erwägung, dass sich die 
Mitgliedstaaten verpflichtet haben, sich unermüdlich für die vollständige Abschaffung 
der Todesstrafe einzusetzen;

M. in der Erwägung, dass alle EU-Mitgliedstaaten diskriminierende Gesetze, Strategien 
und Praktiken unmissverständlich verurteilt haben, einschließlich der Kriminalisierung 
von einvernehmlichen gleichgeschlechtlichen Beziehungen zwischen Erwachsenen oder 
von Transgender-Identitäten; in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten die EU 
aufgefordert haben, auf eine Entkriminalisierung von einvernehmlichen Beziehungen 
zwischen gleichgeschlechtlichen und transsexuellen Erwachsenen hinzuarbeiten;
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N. in der Erwägung, dass in Artikel 21 EUV festgelegt wird, dass „[d]ie Union sich bei 
ihrem Handeln auf internationaler Ebene von den Grundsätzen leiten [lässt], die für ihre 
eigene Entstehung, Entwicklung und Erweiterung maßgebend waren“, insbesondere 
„Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Achtung der Menschenwürde, der Grundsatz 
der Gleichheit und der Grundsatz der Solidarität sowie die Achtung der Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts“;

O. in der Erwägung, dass Ziel der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU ist, 
Demokratie und Rechtstaatlichkeit ebenso weiterzuentwickeln und zu festigen wie die 
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten;

P. in der Erwägung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten gemäß dem europäischen 
Konsens über die Entwicklungspolitik verpflichtet sind, einen menschenrechtsbasierten 
Ansatz in der Entwicklungszusammenarbeit umzusetzen;

Q. in der Erwägung, dass mit dem EU-Schema „Alles außer Waffen“ (Everything but 
Arms – EBA) Zölle und Kontingente für alle Einfuhren von Waren (außer Waffen und 
Munition) aus den am wenigsten entwickelten Ländern in die EU abgeschafft werden; 
in der Erwägung, dass die EU die EBA-Präferenzen für schwerwiegende und 
systematische Verstöße gegen Grundsätze, die in internationalen Übereinkommen über 
grundlegende Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte niedergelegt sind, wie etwa 
systemische Menschenrechtsverletzungen, zurücknehmen kann;

Jüngste Entwicklungen in Uganda

1. verurteilt aufs Schärfste das am 21. März 2023 vom ugandischen Parlament 
angenommene Gesetz, mit dem die Strafen verschärft und der Anwendungsbereich der 
ugandischen Rechtsvorschriften erweitert und somit Homosexualität und Transgender-
Identität unter Strafe gestellt werden; ist der Ansicht, dass seine Annahme einen 
schwerwiegenden Verstoß gegen die ugandische Verfassung und die internationalen 
Verpflichtungen Ugandas darstellt, die sich aus der Afrikanischen Charta und den 
völkerrechtlichen Bestimmungen der Vereinten Nationen, wie der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte und der Charta der Vereinten Nationen, ergeben;

2. ist beunruhigt darüber, dass nur 2 von 389 Abgeordneten gegen das Gesetz gestimmt 
haben; bedauert die Äußerungen von Präsident Museveni, der weiter zu hasserfüllter 
Rhetorik über LGBTIQ-Personen beiträgt; ist besorgt über die Zahl der Politiker, 
religiösen Führer und Medienschaffenden, die zum Hass aufstacheln; ist der Ansicht, 
dass die Verurteilung von LGBTIQ-Personen zum Sündenbock durch die Mehrheit der 
politischen Klasse Ugandas eine schwerwiegende Entwicklung darstellt, die die 
Grundsätze der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der international 
anerkannten Menschenrechte beeinträchtigt; ist der Ansicht, dass die Verkündung 
dieses Gesetzes unweigerlich die Beziehungen zwischen der EU und Uganda belasten 
würde und die EU gezwungen wäre, ihren Schwerpunkt neu auszurichten;

3. bringt seine Unterstützung und Bewunderung für die ugandischen Abgeordneten und 
Vertreter der Zivilgesellschaft zum Ausdruck, die den Mut hatten, Stellung zu beziehen 
und sich öffentlich gegen das Gesetz auszusprechen;
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4. begrüßt die Erklärung des Europäischen Auswärtigen Dienstes unmittelbar im 
Anschluss an die Abstimmung im ugandischen Parlament, in der es heißt, dass die EU 
über die Annahme des Gesetzes „zutiefst besorgt“ sei; bedauert jedoch, dass Josep 
Borrell, Vizepräsident der Kommission und Hoher Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, bislang nicht selbst, sondern über seinen Sprecher, auf das Gesetz 
reagiert hat; ist der Ansicht, dass der Ernst der Lage eine stärkere institutionelle 
Reaktion rechtfertigt und eine Reaktion auf höchster Ebene der EU-Diplomatie 
erfordert;

5. weist darauf hin, dass dieser Gesetzentwurf nur der jüngste Schritt auf dem 
besorgniserregenden Weg ist, den Uganda seit mehreren Jahren beschreitet, im Rahmen 
dessen homophobe Rhetorik von Politikern, religiösen Führern und anderen wichtigen 
Persönlichkeiten der ugandischen Gesellschaft zunimmt, der Druck auf die 
Zivilgesellschaft ständig ansteigt und die staatlich geförderte Hetze gegen LGBTIQ-
Personen immer häufiger werden, was Hass und Gewalt gegen LGBTIQ-Personen im 
Land schürt; verurteilt diese Bigotterie, Vorurteile und Diskriminierung im 
21. Jahrhundert;

6. ist davon überzeugt, dass die Unterzeichnung des Gesetzes nicht nur die 
Diskriminierung und Hassverbrechen gegen LGBTIQ-Personen weiter fördern würde, 
sondern auch die Fortschritte, die die ugandische Regierung bei der Bekämpfung von 
HIV als Bedrohung der öffentlichen Gesundheit erzielt hat, zunichte machen könnte;

7. bedauert und verurteilt nachdrücklich die Entscheidung des ugandischen nationalen 
Büros für Nichtregierungsorganisationen vom 5. August 2022, Sexual Minorities 
Uganda, die führende Organisation für LGBTIQ-Rechte, zu schließen; unterstützt 
uneingeschränkt Frank Mugisha, den Gründer und Anführer dieser Organisation, der 
sein Leben dem Kampf für die Rechte von LGBTIQ-Personen in Uganda gewidmet hat;

Lage in der Welt

8. verurteilt unmissverständlich alle Gesetze, Praktiken und offiziellen Positionen, mit 
denen Homosexualität, Transgender-Identität oder einvernehmliche 
gleichgeschlechtliche Handlungen kriminalisiert werden;

9. ist der Auffassung, dass solche Gesetze in völligem Widerspruch zu den internationalen 
Menschenrechtsnormen stehen und die Menschenrechte von LGBTIQ-Personen 
verletzen, einschließlich ihres Rechts auf Leben, Privatsphäre, Freiheit, Sicherheit und 
Gesundheit sowie die Vereinigungs-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit; ist der 
Ansicht, dass die Kriminalisierung von Homosexualität und Transgender-Identität zu 
einer Apartheid-Situation führt, indem einem Teil der Bevölkerung der Schutz des 
Staates und des Rechts vorenthalten wird;

10. besteht darauf, dass die Kriminalisierung von Homosexualität und Transgender-
Identität, LGBTIQ-Personen zur Angriffsfläche macht, das Risiko erhöht, von 
Behörden oder anderen Bürgern erpresst zu werden, und Hetze, Hassverbrechen und 
ihre Diskriminierung fördert, indem sie ihre Existenz verbietet; weist auf die 
Gesundheitsrisiken hin, die durch die Kriminalisierung von Homosexualität und 
Transgender-Identität entstehen, da die Kriminalisierung eine gesellschaftlich 
eingebundene Gesundheitsmaßnahmen verhindert und LGBTIQ-Personen daran 
hindert, Zugang zu verlässlichen Informationen über ihre Gesundheit, insbesondere über 
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die HIV-Epidemie, zu erhalten;

11. bekräftigt seine unerschütterliche Ablehnung der Todesstrafe in allen Fällen und unter 
allen Umständen; ist der Ansicht, dass die Todesstrafe eine unmenschliche und 
erniedrigende Behandlung ist, die die Menschenwürde verletzt;

12. begrüßt den weltweiten Trend zur allgemeinen Entkriminalisierung von Homosexualität 
und Transgender-Identität; stellt fest, dass die Zahl der Länder, die Homosexualität und 
Transgender-Identität unter Strafe stellen, auf einem historischen Tiefstand ist; ist 
jedoch der Ansicht, dass es einen weiten Weg gibt, bis eine weltweite 
Entkriminalisierung erreicht ist, und dass alle Mittel eingesetzt werden sollten, um dies 
in naher Zukunft zu erreichen;

13. ist besorgt über die derzeitige weltweite Geschlechter- und LGBTIQ-feindliche 
Rhetorik und Bewegungen, die von politischen und religiösen Führern in der ganzen 
Welt, auch innerhalb der EU, angeheizt werden; ist der Ansicht, dass diese Bewegungen 
die Bemühungen um eine weltweite Entkriminalisierung von Homosexualität und 
Transgender-Identität erheblich behindern, da sie die Rhetorik legitimieren, wonach 
LGBTIQ-Personen eher eine Ideologie gleichkommen als dass es Menschen sind; 
verurteilt aufs Schärfste die Verbreitung dieser Rhetorik durch einige einflussreiche 
politische Führer in der EU, darunter Regierungsvertreter aus Ungarn, Polen und Italien;

14. widerspricht dem von politischen und religiösen Führern entwickelten Narrativ, dass 
Homosexualität und Transgender-Identität westliche Konzepte sind; weist darauf hin, 
dass die meisten Gesetze, mit denen Homosexualität und Transgender-Identität in der 
Welt unter Strafe gestellt werden, ihren Ursprung in den Gesetzen der westlichen 
Kolonialmächte haben;

15. widerspricht dem Narrativ, dass die Entkriminalisierung von Homosexualität und 
Transgender-Identität gegen grundlegende religiöse Grundsätze verstößt oder die 
Religionsfreiheit behindern würde; begrüßt in diesem Zusammenhang die Erklärungen 
des Papsts vom 24. Januar 2023, in denen er bekräftigt, dass Gesetze, mit denen 
Homosexualität und Transgender-Identität unter Strafe gestellt werden, „ungerecht“ 
sind und dass „Homosexualität kein Verbrechen ist“;

16. lobt die Arbeit zivilgesellschaftlicher Basisorganisationen, die sich weltweit für 
Menschenrechte einsetzen und unermüdlich daran arbeiten, LGBTIQ-Personen zu 
schützen und zu verteidigen und Stigmatisierung und Vorurteile zu bekämpfen, 
manchmal auf Kosten der Sicherheit ihrer Mitglieder; ist der Ansicht, dass die 
Mitgliedstaaten und die EU diese zivilgesellschaftlichen Organisationen und Aktivisten, 
auch finanziell, unterstützen sollten;

17. weist darauf hin, dass der Schutz der Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, 
Transgender-Personen und Intersexuellen in der ganzen Welt eine Priorität der EU ist 
und dass die weltweite Entkriminalisierung von Homosexualität und Transgender-
Identität ein Ziel ist, das die EU so lange wie nötig verfolgen sollte;

Aufruf zum Handeln

18. fordert die weltweite Entkriminalisierung von Homosexualität und Transgender-
Identität;
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19. fordert die weltweite Abschaffung der Todesstrafe;

20. fordert den ugandischen Präsidenten Museveni auf, das Gesetz nicht zu verkünden und 
sich kategorisch zu weigern, seine Zustimmung zu einer ähnlichen Initiative in der 
Zukunft zu erteilen, und so weitere Versuche in diese Richtung abzuschrecken; fordert 
den Präsidenten auf, die Grundsätze der Toleranz, der Akzeptanz und der Achtung der 
Menschenrechte zu fördern;

21. fordert die 63 Länder, die dies noch nicht getan haben, nachdrücklich auf, das 
Völkerrecht einzuhalten und alle erforderlichen legislativen oder sonstigen Maßnahmen 
zu ergreifen, um sicherzustellen, dass sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität 
nicht mehr die Grundlage für strafrechtliche Sanktionen bilden;

22. fordert die Kommission auf, alle ihr zur Verfügung stehenden diplomatischen, 
rechtlichen und finanziellen Mittel zu nutzen, um den ugandischen Präsidenten davon 
zu überzeugen, das vom ugandischen Parlament angenommene Gesetz nicht zu 
unterzeichnen; besteht darauf, dass die in Bezug auf Uganda gefassten Beschlüsse und 
verhängten Sanktionen vorrangig auf die politischen und religiösen Führer abzielen und 
die treffen sollten, die das Gesetz initiiert und unterstützt haben;

23. betont, dass das Gesetz nicht dazu genutzt werden sollte, der Bevölkerung Ugandas das 
Recht auf Gesundheitsdienstleistungen zur HIV-Behandlung und HIV-Medikamente zu 
verweigern, und fordert die ugandische Regierung auf, einen besseren Zugang hierzu zu 
gewähren;

24. ist der festen Überzeugung, dass im Falle der Unterzeichnung des Gesetzes durch den 
ugandischen Präsidenten die Bedingungen dafür erfüllt wären, dass die Kommission die 
EBA-Präferenzen für Uganda gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 978/20121 
aufgrund von schwerwiegenden und systemischen Menschenrechtsverletzungen 
zurücknimmt, wie dies bei Kambodscha der Fall war; fordert die Kommission auf, Zölle 
und Quoten für alle Einfuhren von Waren aus Uganda in die EU wieder einzuführen, bis 
sich die Rechte von LGBTIQ-Personen unter Einhaltung strenger Fristen und 
Folgemaßnahmen grundlegend verbessert haben; fordert die Kommission auf, die 
Entkriminalisierung von Homosexualität zu einer Voraussetzung für den Zugang zum 
EBA-Schema zu machen und andere Länder, die nach wie vor einvernehmliche 
gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen unter Strafe stellen, von der EBA-Liste zu 
streichen;

25. fordert die EU auf, alle geeigneten politischen und diplomatischen Maßnahmen zu 
ergreifen, um Homosexualität und Transgender-Identität allgemein zu 
entkriminalisieren; fordert die EU auf, ein breites Bündnis derjenigen zu bilden, die 
bereit sind, diese Bemühungen mit einem Fokus auf internationalen Instrumenten wie 
den Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen innerhalb der 
internationalen Gemeinschaft zu unterstützen; besteht darauf, dass alle außenpolitischen 
Maßnahmen der EU, einschließlich der Gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik, 
der Handelspolitik und der Entwicklungshilfepolitik, einbezogen werden sollten, um 
dieses Ziel zu erreichen;

1 Verordnung (EU) Nr. 978/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über ein 
Schema allgemeiner Zollpräferenzen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 732/2008 des Rates 
(ABl. L 303 vom 31.10.2012, S. 1).
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26. fordert die Kommission auf, in Erwägung zu ziehen, in ihre internationalen 
Partnerschaftsabkommen die Klausel „keine Rückschritte bei den Menschenrechten“ 
aufzunehmen, durch die eine Partnerschaft, einschließlich ihrer finanziellen Aspekte, 
ausgesetzt werden könnte, wenn ein Partnerland Rückschritte bei den Menschenrechten 
macht, unter anderem durch die Kriminalisierung von Homosexualität oder 
Transgender-Identität;

27. fordert die Kommission, die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die Reform des 
gemeinsamen europäischen Asylsystems abzuschließen und die Schaffung sicherer und 
legaler Asylwege zu gewährleisten, auch für LGBTIQ-Personen, die aus Ländern 
fliehen, in denen sie inhaftiert oder zum Tode verurteilt werden könnten;

28. fordert die EU, ihre Mitgliedstaaten und internationalen Partner nachdrücklich auf, die 
finanzielle Unterstützung für LGBTIQ- und Menschenrechtsbasisorganisationen in den 
Ländern auszuweiten, die Homosexualität und Transgender-Identität kriminalisieren; 
fordert die Kommission auf, einen speziellen EU-Fonds einzurichten, der diesen 
Organisationen sowie Anwälten finanzielle, technische und rechtliche Hilfe bietet, die 
an der Bekämpfung von Gesetzen vor internationalen Gerichten beteiligt sind, die gegen 
internationale Menschenrechtsübereinkommen, Chartas und Verträge verstoßen;

°

° °

29. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten, dem Rat, der Kommission, den Agenturen der Vereinten Nationen, den 
ugandischen Behörden und den Staatsorganen der 63 weiteren Länder, die 
Homosexualität und Transgender-Identität nach wie vor unter Strafe stellen, zu 
übermitteln, und fordert die Übersetzung dieser Entschließung in Swahili. 


